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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Welche Ministerien des Landes Baden-Württemberg haben 2022 Applikationen, 
kurzgenannt Apps, gefördert bzw. entwickeln lassen?

2. Um welche Apps handelt es sich hierbei, zugeordnet nach Ministerium?

3.  Welche Kosten entstanden 2022 für Entwicklung und Förderung, aufgeteilt 
nach der jeweiligen App?

4.  Welche Kosten entstehen durch das Betreiben der jeweiligen App. beispiels-
weise durch Support und Updates? 

5.  Wie hoch ist die Akzeptanz der jeweiligen App in den Zielgruppen (bitte je App 
aufschlüsseln)?

6.  Nach welchen Kriterien ermitteln die Landesministerien den Bedarf an Ent-
wicklung und Förderung einer App?

7.  Nach welcher Rechtsgrundlage sieht sie den Einsatz von Steuergeld für die 
Förderung und Entwicklung von Apps gerechtfertigt?

8.  Inwiefern erfolgt eine Evaluierung zum Mehrwert der Apps und ggf. in wel-
chem Rhythmus?

3.4.2023

Lindenschmid, Klauß AfD

Kleine Anfrage
der Abg. Daniel Lindenschmid und Miguel Klauß AfD

und

Antwort
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B e g r ü n d u n g

Wie das Wirtschaftsmagazin „Der Steuerzahler“ in seiner Ausgabe 4/2023 be-
richtet, werden durch Ministerien auf Bundesebene teilweise Millionenbeträge an 
Steuergeld für die Entwicklung und Förderung von Apps aufgewendet. Die Recht-
fertigung der Ausgaben sorgt dabei für eine kontroverse Perspektivenvielfalt. 

Auch auf Landesebene werden in Baden-Württemberg Steuergelder für die Ent-
wicklung und Förderung von Apps eingesetzt. Verwiesen wird hierbei auf die 
Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums vom 16. Januar 2017 mit dem 
Titel „Digitalisierung eröffnet Hochschulen neue Chancen“. 

Weitere Beispiele sind die „Luca-App“ des Gesundheitsministeriums und die App 
„Klima Buddy“ des Ministeriums für Inneres und Digitalisierung. 

Diese Kleine Anfrage soll beleuchten, wie sich die Situation in Baden-Württem-
berg im Jahr 2022 darstellte.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 3. Mai 2023 Nr. IM5-0141.5-415/1 beantwortet das Ministe-
rium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration, dem Ministerium für Verkehr, dem Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und dem Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Welche Ministerien des Landes Baden-Württemberg haben 2022 Applikationen, 
kurzgenannt Apps, gefördert bzw. entwickeln lassen?

Zu 1.:

In einer für diese Anfrage durchgeführten Abfrage durch das Ministerium des In-
neren, für Digitalisierung und Kommunen haben

• das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, 
• das Ministerium für Finanzen, 
• das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
• das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst,
• das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft,
• das Ministerium für Verkehr,
• das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und
• das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

Apps im Sinne der Anfrage gemeldet. 
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2. Um welche Apps handelt es sich hierbei, zugeordnet nach Ministerium?

3.  Welche Kosten entstanden 2022 für Entwicklung und Förderung, aufgeteilt 
nach der jeweiligen App?

4.  Welche Kosten entstehen durch das Betreiben der jeweiligen App. beispielsweise 
durch Support und Updates?

5.  Wie hoch ist die Akzeptanz der jeweiligen App in den Zielgruppen (bitte je App 
aufschlüsseln)?

Zu 2. bis 5.:

Die Fragen 2 bis 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

In der beiliegenden Tabelle sind die die Anfrage betreffenden Apps aus dem Jahr 
2022 aufgeführt. Dazu folgende Erläuterungen:

Bei der Frage der Kosten (Frage 3 und 4), die im Jahr 2022 entstanden sind und 
die in der Tabelle mit aufgeführt werden, ist festzustellen, dass Apps, die von oder 
im Auftrag der Landesverwaltung entwickelt werden, oft im Wesentlichen eine 
moderne Form zur Visualisierung von landesbezogenen Fachinformationen sind. 
Diese werden erstmals oder im späteren Verlauf auch über weitere Kanäle wie 
etwa Internetauftritte verbreitet. Im Kern sind dies aber lediglich andere Ober-
flächen, die über die Fachanwendungen gelegt werden. Die Frage nach den spezi-
fischen Kosten der Apps im engeren Sinne ist daher grundsätzlich nur schwer zu 
beantworten, da die Abgrenzung zwischen den Aufwänden zur eigentlichen App-
Entwicklung und den vielen inhaltlichen Funktionalitäten der IT-Fachverfahren in 
jedem Einzelfall genau analysiert werden müsste. 

Andere Apps in der Verantwortung der Landesverwaltung, z. B. Apps von Mu-
seen, werden im Gegensatz dazu üblicherweise im Rahmen von Projekten oder 
in Kampagnen entwickelt. Auch hier müssten die Kosten für die Entwicklung, 
Bereitstellung und Wartung der Apps neben den anderen Projektkosten, wie z. B. 
der Inhaltserstellung und paralleler Werbemaßnahmen, mit erheblichem Aufwand 
einzeln extrahiert werden. Deshalb sind sowohl die Entwicklungskosten wie auch 
die Betriebskosten gegebenenfalls anteilig aus Gesamt-Projektkosten erhoben.

Bei den Kostenangaben der Apps des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst hat die Medien- und Filmgesellschaft im Jahr 2022 drei Förderzusagen 
für dedizierte Mobile-App-Entwicklungen ausgesprochen. Dort sind die Gesamt-
herstellungskosten und – in Klammer – die Fördersumme benannt. Weitere Förde-
rungen, die eine prioritäre Umsetzung für PC oder Konsole vorsehen und erst in 
einem (eventuellen) nächsten Schritt eine mobile Portierung für Android und/oder 
iOS, sind in der Aufzählung außen vorgelassen.

Bei den Apps, die sich noch in der Entwicklung befinden, sind Angaben zu den 
Betriebskosten meist noch nicht verfügbar. Die entsprechenden Felder sind des-
halb in der Tabelle nicht befüllt.

Die Akzeptanz der Apps (zu Frage 5) ist unterschiedlich in Bezug auch auf das 
Ziel einer App zu beurteilen und zu bewerten. Wenn bereits verfügbar geben 
Downloadzahlen aus den App-Stores erste Hinweise auf eine Akzeptanz, wenn 
diese im Kontext der Zielgruppe betrachtet wird. 

6.  Nach welchen Kriterien ermitteln die Landesministerien den Bedarf an Ent-
wicklung und Förderung einer App?

Zu 6.:

Die Umsetzung der strategischen Ziele aus dem Koalitionsvertrag, der Digitalisie-
rungsstrategie des Landes (digital.LÄND) und aus den Eckpunkten für eine Mo-
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bilstrategie der Landesverwaltung Baden-Württemberg sind maßgebliche Grund-
lagen auch für die Entwicklung und Förderungen von Apps, die zu dem Ziel bei-
tragen, die Aufgaben der Landesverwaltung wirtschaftlich zu erfüllen. Die Ent-
wicklung einer App richtet sich nach dem fachlichen Bedarf im Rahmen der Erle-
digung öffentlicher Aufgaben, beispielsweise die Bereitstellung von Karten nach 
dem Vermessungsgesetz.

In Ergänzung zu den in der Tabelle übermittelten Angaben ist festzuhalten, dass 
der Auftrag zur Erstellung einer CO2-Kompensationsapp des Landes auf einen 
Beschluss des Landtags von Baden-Württemberg im Rahmen der Aufstellung des 
Staatshaushaltsplans 2020/2021 zurückgeht. Auch die vom Ministerium für Er-
nährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeldete VON DAHEIM 
BW – App ist eine Aufgabe zur Weiterentwicklung aus dem Koalitionsvertrag. 
Dort wurde auch das Thema „Digitalisierung in der Langzeitpflege“ konkret auf-
genommen und es wird beispielweise ausgeführt: „… die landesweiten Digitali-
sierungsaktivitäten werden wir strategisch verstärken. Im Mittelpunkt steht die 
sektorenübergreifende Versorgung mit Fokus auf der systematischen Entlastung 
pflegender Angehöriger und der Förderung der Teilhabe und selbstbestimmten 
Lebensweise von pflegebedürftigen Personen genauso wie eine stärkere Verbrei-
tung der telemedizinischen Betreuung durch Ärztinnen und Ärzte in stationären 
Pflegeeinrichtungen.“

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erläutert zusätzlich, 
dass die Entwicklung oder Förderung von Apps im dortigen Geschäftsbereich klar 
anhand von Kriterien beurteilt wird. Hierzu gehört ein tatsächlicher Mehrwert in 
der mobilen Nutzung (z. B. Nutzungsmöglichkeiten draußen), die Nutzung von 
Sensoren und Funktionalitäten der Mobilgeräte (z. B. Fotoaufnahmen, Ermittlung 
von GPS-Koordinaten), die Offline-Nutzungsmöglichkeit gegenüber von Websei-
ten und die bessere Erreichung von Zielgruppen. Diese Kriterien decken sich mit 
der Mobilstrategie des Landes sowie dem Ziel der Zunahme des mobilen Arbei-
tens aus dem Koalitionsvertrag.

Das Ministerium für Verkehr erläutert ergänzend zu seinen gemeldeten Apps:

•  Die anteilige Förderung der App „Anrufbus Rottweil“ zahlt auf das Ziel des 
Koalitionsvertrags ein, die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Verkehr bis 2023 
zu verdoppeln. Insbesondere der ÖPNV-Ausbau ist in Räumen und zu Zeiten 
schwacher Verkehrsnachfrage wirtschaftlich und ökologisch tragfähig nur mit 
flexiblen und nachfragegesteuerten On-Demand-Angeboten, auch auf digitaler 
Basis, sinnvoll zu realisieren. 

•  App RadKULTUR: Zur Umsetzung der Ziele des Landes im Bereich des Rad-
verkehrs werden jeweils die Bausteine ausgewählt, die zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die geplante Gesamtlaufzeit hohe Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit versprechen. Potentiell können über digitale Anwendungen oft mehr 
Akteure erreicht werden als über konventionelle Kanäle. 

•  Bei der neuen bwegt-App ist das Interesse an Kundeninformation, Kundenbin-
dung und Vermarktung von öffentlichen verkehrlichen Angeboten eine wichti-
ge Entwicklungsintention. Aktuell gibt es für den ÖPNV in Baden-Württem-
berg keine gemeinsame digitale Service- und Buchungsplattform.

7.  Nach welcher Rechtsgrundlage sieht sie den Einsatz von Steuergeld für die 
Förderung und Entwicklung von Apps gerechtfertigt?

Zu 7.:

Alle Apps, die durch das Land gefördert oder selbst entwickelt werden, dienen 
grundsätzlich der Erfüllung von Aufgaben des Landes. Ausgaben, die zur Erfül-
lung der Aufgaben des Landes notwendig sind, sind im Staatshaushaltsplan durch 
den Haushaltsgesetzgeber zu etatisieren (§ 6 LHO). Die entsprechenden „Aufga-
ben des Landes“ als Grundlage sind in der aufgeführten Tabelle mit ergänzenden 
Hinweisen erfasst. 
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Die dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur Ent-
wicklung und Pflege der App „Klima Buddy“ zur Verfügung stehenden Mittel 
gehen zum Beispiel zudem auf einen Beschluss des Landtags von Baden-Würt-
temberg im Rahmen der Aufstellung des Staatshaushaltsplans 2020/2021 zurück.

8.  Inwiefern erfolgt eine Evaluierung zum Mehrwert der Apps und ggf. in wel-
chem Rhythmus?

Zu 8.: 

Mit Bezug zu den in den Antworten auf die Fragen 2 bis 5 gemachten Erläute-
rungen der unterschiedlichsten Grundlagen der Apps aus der Landesverwaltung 
ist der Mehrwert der Apps entsprechend sehr unterschiedlich an den konkreten 
Zielen zu bemessen. Zum Beispiel ist die Erreichung eines politischen Ziels „Ein-
sparung an CO2“ bei der Klima-Buddy-App anders zu bemessen als z. B. die 
gewollte Vereinfachung von Arbeitsabläufen bei einer Melde-App. Entsprechend 
unterschiedlich sind die Evaluierungen und Rhythmen zu diesen Evaluierungen.

Neben der regelmäßigen Ermittlung der Anzahl der App-Downloads wird in der 
Regel eine Überprüfung der App-Bewertungen erfolgen, diese sind auch aner-
kannte Indikatoren für entstandene Mehrwerte.

Evaluierungen von Apps können auch noch ausstehen, wenn die App z. B. selbst 
innerhalb eines Projekts nur eine begrenzte Laufzeit hat und das Projekt am Ende 
einmalig bewertet wird. 

Die Apps im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft werden permanent durch das kontinuierliche Feedback der Nutzerinnen 
und Nutzer sowie die fachliche Begleitung, z. B. in Arbeitsgruppen, evaluiert. 
Anhand des Feedbacks und der fachlichen Begleitung werden notwendige Ver-
besserungen und Weiterentwicklungen geplant.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gibt an, dass mit der Schulsport-
App BW das Ziel verfolgt wird, ein einheitliches Bewegungsverständnis in der 
gymnasialen Oberstufe und der fachpraktischen Abiturprüfung über die zu prü-
fenden Inhalte zu erzielen. Die hohen Downloadzahlen (seit Dezember 2022 rund 
390 000 Downloads) sprechen für sich und bestätigen den sehr großen Mehrwert 
der SchulsportApp BW. Eine regelmäßige Evaluation der App ist nicht vorgese-
hen. 

Den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform Digitaler Weiterbildungscampus wird 
als ergänzendes Angebot eine App zur Verfügung gestellt, um sie in ihrer Weiter-
bildung bei mobilen Lernaktivitäten (z. B. Bahnfahrt) zu unterstützen. Impulse für 
die Weiterentwicklung der App Digitaler Weiterbildungscampus kommen aus der 
Community.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen gibt an, dass in angemes-
senen Zeiträumen der fachliche Bedarf, die technologischen Entwicklungen und 
auch die Nutzerresonanz überprüft und bewertet werden und ggf. eine Weiter- 
oder Neuentwicklung angestoßen wird.

Das Ministerium für Verkehr erläutert zu seinen Meldungen, dass davon ausge-
gangen wird, dass sich durch den Einsatz der Asphalt-Integrator-App (kurz: AI-
App) die Baustellenabläufe und die Qualität des Asphaltstraßenbaus erheblich 
verbessern. Dies kommt auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute, da kürzere 
Bauzeiten zu erwarten sind und dies zu einer besseren Qualität der Straßen mit 
weniger Baustellen führt, was wiederum weniger Staus verursacht und geringere 
Umweltbelastungen zur Folge hat. Eine Evaluierung der AI-App ist nicht vor-
gesehen. Eine Evaluation der App „Anrufbus Rottweil“ ist bislang nicht erfolgt. 
Diese soll im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises und des Abschluss-
berichtes durchgeführt werden, der bislang noch aussteht. Eine Evaluierung der 
RadKULTUR-App und der bwegt-App ist derzeit nicht möglich, da die Angebote 
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bisher nicht am Markt platziert sind. Eine kontinuierliche Evaluierung ist gemein-
sam mit dem Projektpartner VVS jedoch angedacht.

Strobl
Minister des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
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